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IX  OFFENLEGUNG DER ILS-AUDITS UND BETRIEBE

Disney kann jeden ILS-Auditbericht gegenüber Dritten offenlegen (dazu zählen auch andere 
Lizenznehmer und Lieferanten von Disney, die denselben Betrieb nutzen, Überwachungsorganisationen 
für die Einhaltung sozialer Standards, die Disney vertreten, sowie Nichtregierungsorganisationen) 
(gemeinsam als „Dritte“ bezeichnet), ohne jedoch die Identität des Lizenznehmers oder Lieferanten 
preiszugeben, sofern nicht der Lizenznehmer oder Lieferant dem zuvor schriftlich zugestimmt hat.

IX.  OFFENLEGUNG DER IL S-AUDITS 
UND BE TRIEBE

Als Lizenznehmer oder Lieferant dürfen Sie ILS-Auditberichte von ILS-Audits, die von Ihnen oder für Sie durchgeführt worden 

sind, Dritten gegenüber offenlegen. Sie dürfen jedoch ohne das vorherige schriftliche Einverständnis von Disney nicht auf 

Disney oder auf Disneys geistiges Eigentum oder Produkte verweisen.

Disney kann in Zusammenhang mit dem ILS-Programm öffentlich oder gegenüber Dritten die Namen und Adressen aller 

Betriebe ohne die Zustimmung der Lizenznehmer und Lieferanten offenlegen.

Im Rahmen seiner Anstrengungen zur Bekämpfung der Produktpiraterie und/oder zur Erleichterung des Transports kann 

Disney weltweit mit Zoll- und Polizeibeamten und/oder Dritten, die Disney in diesem Bemühen unterstützen, in Kontakt 

treten und diesen Informationen liefern, um berechtigte Nutzer von geistigem Eigentum, das im Besitz oder unter Kontrolle 

von Disney steht, zu identifizieren; dazu zählen auch Lizenznehmer und Lieferanten, die Betriebe, und andere Informationen, 

die im Antrag auf Genehmigung des Betriebs und der Handelsware („FAMA-Antrag“) enthalten sind.

Disney steht es frei, alle ILS-Auditberichte, FAMA-Anträge und sonstigen Informationen offenzulegen, soweit Disney dies zur 

Durchsetzung seiner vertraglichen Rechte und/oder zum Schutz seiner Rechte des geistigen Eigentums für notwendig erachtet.
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X  DISNEYS ETHIKRICHTLINIE FÜR INTERNATIONALE ARBEITSSTANDARDS (ILS)

Alle Mitarbeiter der Walt Disney Company und ihrer verbundenen Unternehmen (zusammen „Disney“) 
müssen bestimmte ethische und rechtliche Standards einhalten, die im Abschnitt „Ethisches Verhalten“ 
auf der Webseite von Disney aufgeführt werden. Disney befolgt diese Richtlinie weltweit im Rahmen 
ihrer täglichen Geschäftsaktivitäten.

X. DISNEYS ETHIKRICHTLINIE FÜR 
INTERNATIONALE ARBEITSSTANDARDS (ILS)

Zusätzlich verlangt Disney, dass sich die Monitoring-Organisationen für Sozialstandards und Andere, die von Disney 

beauftragt sind (zusammen „Disney-Beauftragte“), denselben Standards verpflichten. Unter anderem verbieten diese 

Standards, von einer Person oder einem Unternehmen Dinge, die einen Wert darstellen, zu fordern, anzubieten oder 

anzunehmen, wenn dadurch die Fähigkeit eines Disney-Beauftragten zur unabhängigen Urteilsbildung und objektiven 

Bewertung beeinträchtigt werden oder der Eindruck einer Beeinträchtigung entstehen könnte.

Außerdem ist es Personen und Unternehmen verboten, einem Disney-Beauftragten einen geldwerten Vorteil 

anzubieten, um den betreffenden Disney-Beauftragten zu beeinflussen; das Angebot eines geldwerten Vorteils 

ist bereits dann untersagt, wenn hierdurch begründeterweise der Anschein erweckt wird, dass eine derartige 

Beeinflussung bezweckt wird. Derartige geldwerte Vorteile sind unter anderem:

• Bargeld, Zuwendungen, Vorteile, Rabatte, bestimmte Privilegien, Kredite, Unterkunft oder sonstige Gefälligkeiten.

• Mahlzeiten oder Reisen, die nicht angemessener Weise für die Arbeit eines Disney-Beauftragten erforderlich 
sind.

Wenn Personen oder Unternehmen, mit denen Verträge zur Fertigung von Produkten der Marke Disney bestehen, versuchen, 

einen Disney-Beauftragten zu beeinflussen, können diese Verträge mit sofortiger Wirkung gekündigt werden.
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Falls Sie Bedenken oder Fragen zum Verhalten eines Disney-Beauftragten haben oder einen Verstoß gegen die Ethikrichtlinie melden 

wollen, wenden Sie sich bitte sofort an die Disney-Hotline in Ihrer Region unter der unten angegebenen Nummer:

LAND HOTLINE-TELEFON 

KOREA
00798-1-1-005-8393 (KOREAN TELECOM); 

0308-1-10492 (DACOM); 
00368-11-0099 (ONSE)

LUXEMBURG AT&T: 800-2-0111-352; Guideline: 800-699-4870

MEXIKO 001-800-620-1445

NIEDERLANDE Leitlinie: 0800-4444-002

NORWEGEN AT&T: 800-190-11; Guideline: 47-800-699-4870

ÖSTERREICH AT&T: 0800-200-288; Guideline: 800-699-4870

POLEN Durchwahl zu Guideline: 0-0-800-111-1986

PORTUGAL AT&T: 800-800-128; Guideline: 800-699-4870

RUSSLAND AT&T: 363-2400 (Moskau); Guideline: 800-699-4870

SCHWEDEN AT&T: 020-799-111; Guideline: 800-699-4870

SCHWEIZ AT&T: 0-800-890011; Guideline: 800-699-4870

SPANIEN Durchwahl zu Guideline: 900-97-1014

SÜDAFRIKA Durchwahl zu Guideline: 0800-99-9673

TSCHECHISCHE 
REPUBLIK

Durchwahl zu Guideline: 800-143-385

TÜRKEI AT&T: 0811-288-0001; Guideline: 800-699-4870

UNGARN Durchwahl zu Guideline: 06-800-20-140

VEREINIGTES 
KÖNIGREICH

Durchwahl zu Guideline: 0808-234-6062

VEREINIGTE 
STAATEN

1-800-699-4870

VENEZUELA
Direktwahl AT&T: 0 800 552 6288 wenn Sie das 
Freizeichen hören, wählen Sie: 800-699-4870

LAND HOTLINE-TELEFON

ARGENTINIEN 0800-666-1676

AUSTRALIEN 1-800-20-8921 (OPTUS); 1-800-14-0796 (TELSTRA)

BELGIEN Bericht an örtliche Personalabteilung

BRASILIEN 0800-891-4137

CHILE 1230-020-2093

CHINA
10-800-711-0583 (CHINA NETCOM); 

10-800-110-0561 (CHINA TELECOM SOUTH); 400-888-0347

DÄNEMARK AT&T: 8001-0010; Guideline: 800-699-4870

DEUTSCHLAND Durchwahl zu Guideline: 0800-180-7608

DUBAI AT&T: 8000-021; Guideline: 800-699-4870

FINNLAND AT&T: 0-8001-10015; Guideline: 800-699-4870

FRANKREICH Durchwahl zu Guideline: 0800-90-6152

GRIECHENLAND AT&T: 00-800-1311; Guideline: 800-699-4870

HONGKONG 800-90-1454

INDIEN
Direktwahl AT&T: 000-117 wenn Sie das Freizeichen hören, 

wählen Sie: 800-699-4870

IRLAND AT&T: 1-800-550-000; Guideline: 353-800-699-4870

ISRAEL Durchwahl zu Guideline: 180-941-9858

ITALIEN Durchwahl zu Guideline: 800-787634

JAPAN
00531-11-5136 (KDDI); 0066-33-830169 und 

0044-22-112725 (SOFTBANK); 
0034-800-900267 (NTT)

KANADA 1-800-699-4870

Die Hotline ist rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr besetzt. Disney untersagt strengstens jede Art von Repressalien gegen Personen, die mutmaßliches 

Fehlverhalten an die Walt Disney Company melden. Es werden auch anonyme Meldungen angenommen. Disney unternimmt angemessene 

Anstrengungen, um die Vertraulichkeit jeder Meldung zu wahren, muss sich aber das Recht auf eventuelle Offenlegung vorbehalten, falls dies vom Gesetz 

verlangt wird oder anderweitig zum Schutz des ILS-Programms oder anderer Rechte und Ansprüche von Disney notwendig ist.

X  DISNEYS ETHIKRICHTLINIE FÜR INTERNATIONALE ARBEITSSTANDARDS (ILS)
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BL ANKOARTIKEL  sind unbedruckte oder typische Produkte, Komponenten oder Materialien, die kein geistiges Eigentum 

von Disney enthalten, verkörpern oder anwenden (wie beispielsweise unbedruckte oder typische Kartons, Kunststofffolie 

oder einfache Knöpfe). 

BETRIEB bezeichnet Hersteller, Anbieter, Fabriken, Farmen, Zulieferer und sonstige Anlagen (einschließlich etwaiger 

Subunternehmer) des Lizenznehmers, des Lieferanten, oder von Dritten, die Produkte fertigen, verarbeiten, fertigstellen oder 

montieren (oder auch ein (1) oder mehrere Produkte zusammen in einem gesonderten Produktset, Paket oder Multipack 

kombinieren) oder die Produkte, Produktkomponenten, Produktverpackungen, Werbebeiträge oder sonstige diesbezügliche 

Artikel verpacken, jeweils in physischer Form (d. h. nicht ausschließlich in digitaler Form), die geistiges Eigentum von Disney 

enthalten, integrieren oder anwenden (d. h. Namen, Marken, Logos, Charaktere, Illustrationen oder sonstige geschützte 

Materialien, die im Eigentum oder unter der Kontrolle der Walt Disney Company oder ihrer verbundenen Unternehmen 

stehen); diese werden insgesamt als die „Produkte der Marke Disney“ bezeichnet.

ERL AUBTE BE SCHAFFUNGSL ÄNDER ODER PSC  bezeichnet die jeweiligen von Disney angegebenen Länder, 

in denen die Lizenznehmer oder Lieferanten Produkte, Produktkomponenten, Produktverpackungen, Werbebeiträge 

(einschließlich insbesondere Rohstoffe und Blanko-Artikel) fertigen oder beschaffen können. Disney kann außerdem 

zusätzliche Anforderungen festlegen, deren Erfüllung Voraussetzung ist, um die vorgenannten Aktivitäten in bestimmten 

erlaubten Beschaffungsländern durchzuführen. Die aktuelle Liste der erlaubten Beschaffungsländer ist auf der ILS-Website 

verfügbar und in diesem ILS-Programmhandbuch enthalten. 

FAMA-ANTR AG  bezeichnet die aktuellste Version eines Antrags auf Genehmigung des Betriebs und der Handelsware 

(Facility and Merchandise Authorization, FAMA), die auf der ILS-Website oder einer anderen von Disney verwendeten 

Website zu finden ist und die Lizenznehmer oder Lieferanten für jeden Betrieb ausfüllen und bei Disney einreichen müssen. 

GE SETZ(E) bezeichnet anwendbare Gesetze, Regeln und Regulierungsvorschriften, einschließlich insbesondere lokale und 

nationale Gesetze, Regeln und Regulierungsvorschriften, Abkommen, und sonstige rechtliche Pflichten im Zusammenhang 

mit unserer Vereinbarung mit Disney hinsichtlich von Produkten der Marke Disney, einschließlich insbesondere in Bezug 

auf (i) Steuern, (ii) Verbraucherschutz und/oder Produktsicherheit, (iii) Datenschutz und Vertraulichkeit und Schutz 

personenbezogener Daten, (iv) den Schutz von Minderjährigen, Arbeitnehmern und der Umwelt, (v) den United States 

Foreign Corrupt Practices Act von 1977 einschließlich diesbezüglicher Änderungen (und entsprechend lokaler oder 

ausländischer Vorschriften), (vi) Handelsbeschränkungen (z. B. Steuern, Export- und Importkontrollen, Sanktionen und 

Embargos), einschließlich US-Handelsbeschränkungen, und (vii) Fertigung, Etikettierung, Preisfestsetzung, Verkauf oder 

Vertrieb von Produkten der Marke Disney.

I L S-AUDIT  bezeichnet eine Prüfung der Arbeitsstandards und/oder eine Prüfung eines Betriebs, um zu bewerten, ob der 

Betrieb den ILS-Mindeststandard, den Disney-Kodex und die Gesetze erfüllt.

I L S-WEBSEITE  bezeichnet www.DisneyLaborStandards.com (oder etwaige Nachfolgewebseiten).

KODEX bezeichnet (i) den Verhaltenskodex für Hersteller, der von der Walt Disney Company und ihren verbundenen 

Unternehmen verabschiedet wurde („Disney-Kodex“), oder (ii) einen anderen Katalog von Arbeitsnormen, die von Disney 

nach freiem Ermessen vereinbart wurden. Der Disney-Kodex ist auf der ILS-Website veröffentlicht. 

ANHANG 1 

B E G R I F F S G L O S S A R

A1  BEGRIFFSGLOSSAR
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MINDE STSTANDARD  bezeichnet das annehmbare Mindestmaß der Einhaltung des Disney-Kodex gemäß den 

Anforderungen des ILS-Programms, das erfüllt ist bei (i) Nichtvorliegen von (a) Kinderarbeit, (b) unfreiwilliger Arbeit, (c) 

Zwang und/oder Belästigung, (d) Diskriminierung, (e) ernsthaften Verstößen gegen die Vorschriften für Gesundheit und 

Sicherheit am Arbeitsplatz, (f) Behinderung der Vereinigungsfreiheit und (g) unzulässiger Unterauftragsvergabe und (ii) 

Bereitstellung aller erforderlichen Informationen zur Bewertung der Einhaltung des Disney-Kodex und der anwendbaren 

Gesetze (z. B. vollständige und zutreffende Aufzeichnungen und Zugang zu Personal und Räumen des Betriebs).

MONITORING - ORGANISATIONEN FÜR SOZIAL STANDARDS  sind in Anhang 5 aufgelistet. 

PERSON  bezeichnet jede natürliche oder juristische Person.

POS/ WERBUNG  sind Druckerzeugnisse, die zur Werbung oder Verkaufsstellenförderung bestimmt sind, einschließlich, 

aber nicht beschränkt auf Banner, Schilder, Ständer und Displays, Flyer, Rundschreiben, Plakatwände, Verpackungen, 

Preisschilder, Regale, Stopper, Rollständer, Reklamewände und Kataloge. POS/Werbung umfasst keine physischen Prämien 

oder Werbegeschenke für Verbraucher.

ROHSTOFFE  sind typische Gegenstände wie Baumwolle, Metall und Papier, die kein geistiges Eigentum von Disney 

enthalten, verkörpern oder damit verbunden sind.

VERBOTENE PERSONEN  bezeichnet diejenigen Personen, mit denen ein Lizenznehmer oder Lieferant aufgrund 

gesetzlicher Vorschriften keine Geschäfte tätigen darf. Falls eine Person mit einem gesetzlichen Verbot belegt wird, tritt 

dieses Verbot automatisch mit Wirkungsdatum dieses Gesetzes in Kraft, ohne dass eine Mitteilung durch Disney erforderlich 

wäre. Die Lizenznehmer und Lieferanten sind verpflichtet, sich über derartige Änderungen auf dem Laufenden zu halten. .

A1  BEGRIFFSGLOSSAR
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ANHANG 2 

H Ä U F I G  G E S T E L LT E  F R A G E N 

• Ein qualifizierter ILS-Auditbericht ist von 
Lizenznehmern und Lieferanten nur für Betriebe 
vorzulegen, die sich in PSC befinden, die mit 
„Erlaubt mit ILS-Audits“ gekennzeichnet sind. 
Ein qualifizierter ILS-Auditbericht ist von 
Lizenznehmern und Lieferanten nicht für Betriebe 
vorzulegen, die sich in PSC befinden, die mit 
„Erlaubt ohne ILS-Audits“ gekennzeichnet sind. 
In jedem Fall müssen Lizenznehmer/ Lieferanten 
jeden Betrieb durch Einreichung eines Antrags auf 
Genehmigung des Betriebs und der Handelsware 
(Facility and Merchandise Authorization, FAMA) 
anmelden.

• Für einen Betrieb ist jeweils nur ein ILS-Auditbericht 
für den von Disney spezifizierten Zeitraum 
erforderlich. Falls Disney für einen solchen Zeitraum 
bereits ein qualifizierter ILS-Auditbericht vorliegt, 
der den Mindeststandard (Minimum Compliance 
Standard, MCS) erfüllt, ist es nicht notwendig, noch 
einen anderen Bericht einzureichen.

• Die Einreichung eines qualifizierten ILS- 
Auditberichts für einen Betrieb hat bestimmte 
Auswirkungen auf den Fälligkeitstermin des 
nächsten Audits, wie aus dem Abschnitt „Handeln 
erforderlich“ des monatlichen Statusberichts 
ersichtlich ist, den alle Lizenznehmer und Lieferanten 
erhalten, die mit diesem Betrieb zusammenarbeiten.

1. Muss ich für jeden Betrieb, der Produkte der Marke 
Disney herstellt, einen ILS-Auditbericht vorlegen? 
Was ist mit Betrieben, die von mehr als einem 
Lizenznehmer oder Lieferanten genutzt werden?

• Nähere Informationen zu den Anforderungen an 
einen qualifizierten ILS-Audit und ILS-Auditbericht 
finden Sie im Abschnitt Anforderungen an 
qualifizierte ILS-Audits und ILS-Auditberichte des 
ILS-Programmhandbuchs.

• Disney akzeptiert keine Betriebszertifizierungen, 
Compliance-Siegel, Selbsteinschätzungen oder 
Eigenaudits, Teil-Reports, vorläufige Reports 
(einschließlich Disney-Bestätigungsreports für 
Korrekturmaßnahmenpläne) oder Ratings anstelle 
eines vollständigen ILS-Auditberichts.

• Bei Einreichung von Folge-ILS-Auditberichten 
müssen außerdem gleichzeitig auch alle vorherigen 
ILS-Auditberichte vorgelegt werden, die in 
demselben Auditzyklus angefertigt wurden, sofern 
die vorherigen Auditberichte Disney nicht bereits 
vorliegen.

2. Was ist ein qualifizierter ILS-Auditbericht? 

A2  HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

 Disney akzeptiert (a) ILS-Audits, die im Einklang mit 

den Standards von Multi-Stakeholderprogrammen 

oder Brancheninitiativen durchgeführt werden, die 

von Disney anerkannt worden sind, und die von 

einer zugelassenen Monitoring-Organisationen 

für Sozialstandards durchgeführt werden, die im 

entsprechenden Programm spezifiziert ist, (b) 

ILS-Audits, die gemäß den ILS-Auditstandards 

von Disney von einer durch Disney genehmigten 

Monitoring-Organisation für Sozialstandards 

durchgeführt werden und (c) ILS-Audits, die im 

Einklang mit den Standards eines etablierten 

Programms einer Marke, eines Einzelhändlers, 

Lizenznehmers oder Lieferanten erfolgen, das 

von Disney genehmigt worden ist, und die von 

einer durch Disney autorisierten Monitoring-

Organisation für Sozialstandards oder (soweit durch 

Disney genehmigt) durch interne oder dedizierte 

Auditfunktionen im Rahmen von Programmen einer 

Marke, eines Einzelhändlers, Lizenznehmers oder 

Lieferanten durchgeführt werden. Falls Sie sich 

nicht sicher sind, ob ein Audit für die Überprüfung 

qualifiziert ist, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Disney-

Beauftragten in Verbindung.

3. Welche Auditprogramme werden von Disney 
akzeptiert? 

 Sobald Sie einen qualifizierten ILS-Auditbericht 

bei Disney zur Prüfung einreichen, wird der Bericht 

so schnell wie möglich bearbeitet. Lizenznehmer 

und Lieferanten sollten damit rechnen, dass 

diese Auswertung bis zu 30 Tage ab Erhalt des 

qualifizierten ILS-Auditberichts durch Disney 

in Anspruch nimmt, sofern keine zusätzlichen 

Klärungen erforderlich sind. Die Zeitdauer für die 

Planung eines Audits kann sehr unterschiedlich sein. 

Es ist wichtig, dass Lizenznehmer und Lieferanten 

berücksichtigen, dass es externe Faktoren 

gibt, die sich auf die Planung eines ILS-Audits 

auswirken können – einschließlich der Kapazität 

der Prüfungsgesellschaft oder örtlicher Feiertage. 

Lizenznehmer und Lieferanten sollten dies beachten, 

wenn sie die Beauftragung eines qualifizierten 

ILS-Audits auf der Grundlage des nächsten 

Fälligkeitsdatums des ILS-Auditberichts in Betracht 

ziehen, das in ihrem monatlichen Statusbericht 

aufgeführt ist.

 

4. Wie viel Zeit wird voraussichtlich benötigt, um den ILS-

Auditbericht durch Disney auswerten zu lassen? 
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A2  HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

• Ein neu deklarierter Betrieb, der den 
Mindeststandard nicht erfüllt, kann nicht mit der 
Fertigung beginnen.

• Wenn ein Betrieb, für den Sie eine FAMA haben, 
den Mindeststandard nicht einhält, haben Sie in 
der Regel 120 Tage Zeit, um die Korrektur aller 
Mindeststandard-Verletzungen durch Einreichung 
eines qualifizierten ILS-Auditberichts bei 
Disney nachzuweisen. Wenn die erforderlichen 
Korrekturmaßnahmen nicht ergriffen werden, kann 
dies zum Verlust der Berechtigung zur Herstellung 
von Produkten der Marke Disney in dem Betrieb 
führen, und die Lizenznehmer/Lieferanten, die den 
Betrieb nutzen, werden aufgefordert, die gesamte 
Produktion in dem Betrieb unverzüglich einzustellen. 
Wenn ein qualifizierter ILS-Auditbericht nicht 
innerhalb der erforderlichen Frist eingereicht wird, 
kann dies zum Widerruf des FAMA führen.

5. Was passiert, wenn ein Betrieb den Disney-

Mindeststandard (MCS) nicht einhält?

• Disney behält sich grundsätzlich das Recht vor, jeden 
Betrieb ungeachtet seines Standorts jederzeit einem 
Audit zu unterziehen. Disney führt in regelmäßigen 
Abständen Audits durch, um die Arbeitsbedingungen in 
Betrieben zu überprüfen, in denen Produkte der Marke 
Disney gefertigt werden, selbst wenn ein qualifizierter 
ILS-Auditbericht bereits vorliegt.

6. Ich habe vor kurzem einen ILS-Audit eingereicht und 

der Betrieb hat die Einhaltung des Mindeststandards 

nachgewiesen. Warum terminiert Disney jetzt einen 

neuen Audit bei demselben Betrieb?

Nein. FAMA-Ausfertigungen werden an Lizenznehmer 
und Lieferanten erteilt, nicht an Betriebe. Eine 
FAMA-Ausfertigung genehmigt nur die Produktion 
in einem bestimmten Betrieb für den angegebenen 
Lizenznehmer oder Lieferanten. Sie dürfen erst dann 
mit der Produktion von Produkten der Marke Disney 
in einem Betrieb beginnen (auch wenn dieser derzeit 
von anderen Lizenznehmern oder Lieferanten genutzt 
wird), wenn Disney Ihnen eine FAMA-Ausfertigung für 
den Betrieb erteilt hat

7. Ist eine FAMA-Ausfertigung, die von einem Betrieb 

vorgelegt wird, ein hinreichender Nachweis dafür, 

dass der Betrieb autorisiert ist, Produkte der Marke 

Disney zu fertigen? 

Die Genehmigung zur Nutzung eines Betriebs bezieht 
sich spezifisch auf einen Lizenznehmer oder Lieferanten, 
nicht auf den Betrieb. Möglicherweise gibt es für den 
Betrieb noch offene Punkte, die die Ausstellung neuer 
FAMAs verhindern (z. B. liegt für den Betrieb derzeit kein 
qualifizierter ILS-Auditbericht vor. In diesen Fällen können 
Sie sich an Ihren Disney ILS-Beauftragten wenden, um 
weitere Informationen zu erhalten.

8. Warum ist es mir nicht erlaubt, die Produktion in einem 

Betrieb aufzunehmen, der mit anderen Lizenznehmern 

oder Lieferanten zusammenarbeitet?

Inaktive Betriebe werden für eine gewisse Zeit nach 
Auslaufen der Geschäftsbeziehung als „Ausgelaufene 
Betriebe“ im monatlichen Statusbericht aufgeführt. 
Diese Betriebe werden aus Informationsgründen in Ihrem 
Bericht angegeben und um zu gewährleisten, dass Sie 
sich bewusst sind, dass Sie nicht berechtigt sind, sie für 
die Produktion unter der Marke Disney zu verwenden, 
bis Disney Ihnen eine neue FAMA-Ausfertigung für den 
Betrieb ausstellt.

9. Warum zeigt mein monatlicher Statusbericht Betriebe, mit 

denen ich bereits nicht mehr zusammenarbeite?

Nein. Es ist die Verantwortung jedes Lizenznehmers/
Lieferanten, seine Lieferkette für Produkte der Marke 
Disney ordnungsgemäß zu managen. Dies umfasst die 
Verantwortung dafür, konforme Betriebe zu identifizieren 
und mit ihnen zusammenzuarbeiten, um zu gewährleisten.

10.  Kann ich eine Liste der Betriebe erhalten, die von anderen 

Marken oder Einzelhändlern für die Fertigung von Produkten 

der Marke Disney genutzt werden?

11. Was tue ich, nachdem ich die Genehmigung für die 

Herstellung von Produkten der Marke Disney erhalten habe?

• Setzen Sie Ihre Zusammenarbeit mit dem Betrieb 
fort, um sicherzustellen, dass ordnungsgemäße 
Arbeitsbedingungen herrschen, beheben Sie 
eventuelle Verstöße umgehend und veranlassen Sie 
Folge-ILS-Audits entsprechend den Anforderungen 
des ILS-Programms. 
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A2  HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

  Falls ein Betrieb die Berechtigung zur Herstel-
lung von Produkten der Marke Disney verliert, so 
erhalten alle aktive Lizenznehmer und Lieferanten, 
die zuvor diesen Betrieb zur Herstellung von Produk-
ten der Marke Disney eingesetzt haben (unabhängig 
davon, ob der Betrieb gegenwärtig Produkte der 
Marke Disney herstellt) eine Mitteilung über den

 Entzug der betrieblichen Produktionsgenehmigung 
(„FLOPA“). Durch die Versendung dieses Schreibens 
soll gewährleistet werden, dass Sie sich über den 
Verlust der Berechtigung des Betriebs voll bewusst 
sind, egal, ob Sie in dem Betrieb aktuell produzieren 
oder in der Vergangenheit produziert haben.

 Sie sollten einen FAMA-Antrag für einen Betrieb 
einreichen, den Sie im Zusammenhang mit allen 
aktiven Vereinbarungen, die Sie mit Disney in einem 
bestimmten geografischen Markt haben, nutzen 
möchten. Sie müssen alle Disney-Geschäftseinheiten, 
mit denen Sie in diesem geografischen Markt 
zusammenarbeiten, gemäß Abschnitt 3 des FAMA-
Antrags angeben (siehe Referenzen unten).

14.  Falls ich mehrere Vereinbarungen mit Disney 

in einem geografischen Markt habe, muss ich dann 

separate FAMA-Anträge für einen Betrieb einreichen, 

die ich im Zusammenhang mit jeder Vereinbarung 

nutzen möchte?

• Disney ist sich der Möglichkeit bewusst, dass 
die Arbeitsbedingungen in einem Betrieb nicht 
unbedingt vollständig dem Disney-Kodex genügen, 
auch wenn dieser Betrieb den Mindeststandard 
erfüllt. Als Lizenznehmer/Lieferant sind Sie daher 
dafür verantwortlich, in Zusammenarbeit mit den 
Betrieben die kontinuierliche Verbesserung aller 
Arbeitsbedingungen in einem Betrieb, der Produkte der 
Marke Disney fertigt, voranzubringen.

• Melden Sie Disney jegliche Änderungen an der Liste der 
von Ihnen beauftragten Betriebe.

• Die Verifizierung ist ein Verfahren, mit dem 
Disney die bestmöglichen Informationen über den 
Betrieb ermitteln kann. Disney kann den Betrieb 
entsprechend dem FAMA-Antrag kontaktieren, 
um die Richtigkeit der Betriebsinformationen zu 
überprüfen, einschließlich Adresse, Telefonnummern 
und rechtlichem Firmennamen.

• Bitte vergewissern Sie sich, dass die 
Ansprechpartner bzw. das Management des Betriebs 
wissen, dass sie kontaktiert werden können und 
dass sie auf die Verifizierungsfragen von Disney 
antworten müssten, bevor sie Produkte der Marke 
Disney fertigen können.

12.  Was ist eine Verifizierung und warum läuft sie für 

meinen Betrieb? 

13.  Wer erhält gegebenenfalls die Mitteilung, dass ein 

Betrieb nicht länger berechtigt ist, Produkte der 

Marke Disney herzustellen?

REGION GEOGR AFISCHEN MÄRK TE

ASIEN, PAZIFIKINSELN, AUSTRALIEN UND 
NEUSEELAND (APAC)

Australien/Neuseeland, Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, Südkorea, 

Malaysia, Philippinen, VR China, Singapur, Taiwan, Thailand, Vietnam

EUROPA, MITTLERER OSTEN UND AFRIKA 
(EMEA)

Benelux, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, 

Iberien, Israel, Italien, London (regional), Mittlerer Osten, Polen, Russland, 

Südafrika, Schweden, Türkei, Großbritannien (außer London)

LATEINAMERIKA (LATAM)
Argentinien, Bolivien, Brasilien, CAC (Zentralamerika und die Karibik), 

Chile, Kolumbien, Ecuador, Mexiko, Miami, Paraguay, Peru, Uruguay, 

Venezuela

NORDAMERIKA (NA) Burbank, Kanada, New York, Orlando, USA (außer Miami)

Liste der geografischen Märkte:
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3 .  VEREINBARUNG
(Alle Geschäftseinheiten, mit denen Sie zusammenarbeiten, über den räumlichen Markt miteinbezogen)

DISNEY 

GESCHÄFTSEINHEIT

DISNEY 

GESCHÄFTSEINHEIT 

KONTAKT

DISNEY 

VERTRAGSGESCHÄFTSNUMMER(N)
ILS VETRETER

Licensing Shanghai Jane Doe 874633637475 Janet Jones

Shanghai Disneyland John Smith n.v. Jim Smith

Studios Shanghai John Doe n.v. Mary Taylor

15.  Falls ich Vereinbarungen mit Geschäftseinheiten 

in mehreren geografischen Märkten habe und 

denselben Betrieb im Rahmen jeder Vereinbarung 

nutzen möchte, kann ich dann einen FAMA-Antrag 

einreichen, der alle geografischen Märkte abdeckt?

• Nein, Sie müssen einen FAMA-Antrag für 

jeden Betrieb einreichen, den Sie für jeden 

geografischen Markt, in dem Sie eine 

Vereinbarung haben, nutzen möchten (und 

Sie sollten alle Beziehungen zu Disney-

Geschäftseinheiten in diesem Markt in Ihrem 

FAMA-Antrag angeben). 

• Wenn Sie beispielsweise mit Disneyland 

Paris und Konsumgütern in Kanada 

zusammenarbeiten, müssen Sie einen FAMA-

Antrag für den von Ihnen benannten Betrieb 

im Zusammenhang mit Ihrer Geschäftstätigkeit 

mit Disneyland Paris an Ihren Disney ILS-

Beauftragten für Disneyland Paris und einen 

zweiten FAMA-Antrag an Ihren Disney ILS-

Beauftragten für Konsumgüter in Kanada 

richten.

16 Wie lange gilt eine FAMA?

• Die FAMA gilt in der Regel für 3 Jahre ab dem 

Ausstellungsdatum, außer die FAMA wird 

von Disney widerrufen oder nach Ablauf Ihrer 

Vereinbarung mit Disney.

• Bitte beachten Sie, dass dies unabhängig 

von der jährlichen Auditpflicht ist (falls 

zutreffend). Stellen Sie immer sicher, dass Sie 

den nächsten Auditfälligkeitstermin für einen 

bestimmten Betrieb anhand Ihres monatlichen 

Statusberichts bestätigen. 

Sample Section 3 of the FAMA application: 
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ANHANG 3

D I S N E Y-V E R H A LT E N S KO D E X 
F Ü R  H E R S T E L L E R

A3  DISNEY-VERHALTENSKODEX FÜR HERSTELLER

The Walt Disney Company verpflichtet sich zu Folgendem:

Wir erwarten das gleiche Engagement von allen Herstellern von Disney-Handelswaren und alle Hersteller von Disney-Handelswaren 

haben die folgenden Standards zu erfüllen:

• Einem hohen Leistungsniveau in allen Aspekten unserer Geschäftstätigkeit und an allen Standorten 
der Welt,

• ethischem und verantwortungsvollem Verhalten in allen Geschäftsaktivitäten,

• Respekt für die Rechte jedes einzelnen, und

• Respekt für die Umwelt.

KINDERARBEIT

Der Hersteller verpflichtet sich, keine Kinder zu beschäftigen.

Der Begriff „Kind“ bezieht sich auf Personen unter 15 Jahren (bzw. 14 Jahren, falls gesetzlich zulässig) oder bei Jugendlichen über 15 Jahren auf das 

jeweils vorgeschriebene Mindestbeschäftigungsalter oder das Alter zum Abschluss der Schulpflicht.

Hersteller, die Jugendliche beschäftigen, auf die die Definition „Kind“ nicht zutrifft, verpflichten sich, die für diese Personen geltenden Gesetze und 

Vorschriften einzuhalten.

UNFREIWILLIGE ARBEIT
Der Hersteller verpflichtet sich, keine Personen zu beschäftigen, die unfreiwillige oder Zwangsarbeit leisten. Hierzu zählen unter anderem Häftlinge 

oder durch Kaution oder Vertrag zwangsverpflichtete Personen.

ZWANG UND BELÄSTIGUNG
Der Hersteller verpflichtet sich, alle Beschäftigten mit Würde und Respekt zu behandeln und weder körperliche Strafen, Gewaltandrohungen noch 

andere Formen von körperlicher, sexueller, psychischer oder verbaler Belästigung oder Missbrauch dieser Art anzuwenden.

NICHTDISKRIMINIERUNG
Der Hersteller verpflichtet sich, bei Einstellungs- und Beschäftigungsvorgängen (einschließlich Lohn, Sozialleistungen, Beförderung, 

Disziplinarverfahren, Kündigung oder Pensionierung) nicht aufgrund von Rasse, Religion, Alter, Nationalität, sozialer oder ethnischer Herkunft, 

sexueller Orientierung, Geschlecht, politischer Auffassung oder Behinderung zu diskriminieren.

VEREINIGUNGSRECHT
Der Hersteller respektiert das Recht seiner Beschäftigten, sich auf rechtmäßige und friedliche Weise zusammenzuschließen, zu organisieren und 

Tarifverhandlungen zu führen, ohne solche Aktivitäten zu bestrafen oder zu behindern.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Der Hersteller verpflichtet sich, seinen Beschäftigten in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften eine sichere und 

gesundheitsfreundliche Arbeitsumgebung zu bieten, die folgende Mindestanforderungen erfüllt: angemessener Zugang zu Trinkwasser und 

Sanitäreinrichtungen, Brandschutz sowie ausreichende Beleuchtung und Belüftung. Der Hersteller gewährleistet ferner, dass die gleichen Gesundheits- 

und Sicherheitsstandards in allen Unterkünften eingehalten werden, die den Beschäftigten zur Verfügung gestellt werden.

ENTLOHNUNG

Wir erwarten vom Hersteller, dass er anerkennt, dass Löhne für die Sicherung der Existenz seiner Beschäftigten essentiell sind. Der Hersteller 

verpflichtet sich, mindestens alle anwendbaren Lohn- und Arbeitszeitgesetze und -vorschriften einzuhalten, einschließlich Gesetzen und 

Vorschriften, die sich auf Mindestlohn, Überstunden, maximale Arbeitszeit, Akkordlohnsätze und andere Elemente der Entlohnung beziehen, 

sowie die gesetzlich vorgeschriebenen Sozialleistungen zu bieten. Sofern keine außerordentlichen geschäftlichen Umstände vorliegen, fordert 

der Hersteller von seinen Beschäftigten nicht, mehr als (a) 48 Stunden pro Woche und 12 Überstunden oder (b) die gesetzlich vorgeschriebenen 

Arbeits- und Überstunden oder, falls in den örtlich geltenden Gesetzen die Arbeitszeit nicht begrenzt ist, die für das jeweilige Land normalen 

wöchentlichen Arbeitsstunden plus 12 Überstunden zu arbeiten. Darüber hinaus haben alle Beschäftigten alle sieben Tage mindestens einen Tag 

frei, es sei denn, es liegen außerordentliche geschäftliche Umstände vor.

Der Hersteller vergütet von Mitarbeitern abgeleistete Überstunden zu den gesetzlich vorgeschriebenen Tarifsätzen bzw., wenn es keine 

gesetzlich vorgeschriebenen Tarifsätze gibt, zu einem Satz, der mindestens dem normalen Stundenlohn entspricht.

Sollten die örtlichen Industriestandards die anwendbaren gesetzlichen Anforderungen überschreiten, erwarten wir, dass der Hersteller die 

höheren Standards erfüllt. 

VERHALTENSKODEX FÜR HERSTELLER
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A3  DISNEY-VERHALTENSKODEX FÜR HERSTELLER

UMWELTSCHUTZ Der Hersteller verpflichtet sich, alle anwendbaren Umweltschutzgesetze und -vorschriften einzuhalten.

ANDERE GESETZE

Der Hersteller hält alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften ein. Dazu zählen auch Gesetze und Vorschriften, die sich auf Herstellung, 

Preisfestsetzung, Verkauf und Vertrieb von Handelswaren beziehen. Alle Verweise auf „anwendbare Gesetze und Vorschriften“ in diesem 

Verhaltenskodex beinhalten kommunale und nationale Regelungen, Bestimmungen und Vorschriften sowie geltende Verträge und freiwillige 

Industriestandards.

UNTERBEAUFTRAGUNG
Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Disney setzt der Hersteller bei der Fertigung von Disney-Handelswaren oder -Bestandteilen 

keine Subunternehmer ein. Eine Untervergabe ist ferner nur dann zulässig, wenn der Subunternehmer sich Disney gegenüber in schriftlicher Form 

verpflichtet, den vorliegenden Verhaltenskodex einzuhalten.

ÜBERWACHUNG UND EINHALTUNG

Der Hersteller erteilt Disney und den von Disney Beauftragten (einschließlich Dritten) die Befugnis, geeignete Überwachungstätigkeiten 

durchzuführen, um die Einhaltung dieses Verhaltenskodex zu verifizieren. Dazu zählen unangekündigte Vorortinspektionen der Fertigungsstätten und 

vom Arbeitgeber bereitgestellten Unterkünfte, Überprüfung der Bücher und Personalakten sowie private Gespräche mit Beschäftigten.

Der Hersteller hält alle Dokumente, die ggf. zum Nachweis der Erfüllung dieses Verhaltenskodex erforderlich sind, vor Ort bereit.

VERÖFFENTLICHUNG
Der Hersteller hat angemessene Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass alle Beschäftigten über die Bestimmungen dieses Verhaltenskodex 

informiert werden. Hierzu ist eine Kopie dieses Verhaltenskodex in der jeweiligen Landessprache gut sichtbar an einem Ort auszuhängen, an dem sie 

von den Beschäftigten jederzeit eingesehen werden kann.

VERHALTENSKODEX FÜR HERSTELLER
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ANHANG 4

B E I S P I E L E  F Ü R  V E R S T Ö S S E  G E G E N 
D E N   M I N D E S T S TA N D A R D  ( „ M C S “ )
Beispiele für Verstöße gegen den Mindeststandard (MCS) sind unter anderem:

A4  BEISPIELE FÜR VERSTÖSSE GEGEN DEN MINDESTSTANDARD (MCS)

KINDER ARBEIT

Bestätigte aktuelle Beschäftigung von Arbeitern unterhalb des Mindestalters oder unzulängliche Abhilfemaßnahmen bei 

Verstößen gegen anwendbare Kinderschutzgesetze, wie etwa in den folgenden Fällen:

• Ein oder mehrere Beschäftigte haben das gesetzliche Mindestalter für die Berufstätigkeit nicht erreicht.

• Die Einhaltung der Anforderungen an das Mindestalter kann nicht verifiziert werden, weil die erforderlichen Dokumente 

zum Altersnachweis fehlen.

• Das Management des Betriebs hat die sichere Rückkehr eines ehemals angestellten minderjährigen Beschäftigten zu 

seinen/ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten nicht sichergestellt.

UNFREIWILLIGE ARBEIT

Alle Richtlinien oder Praktiken bezüglich Zwangsarbeitern, durch Kaution oder Vertrag zwangsverpflichteten Personen 

oder Häftlingen; zwingend angeordnete oder unfreiwillige Überstunden oder Verhängung von Sanktionen oder Geldstrafen 

bei Verweigerung von Überstunden; Zurückhaltung von persönlichem Eigentum (z. B. Pass, Ausweispapiere) oder Löhnen; 

unangemessene Einschränkung der Bewegungsfreiheit zu irgendeinem Zeitpunkt, wie etwa in den folgenden Fällen:

• Beschäftigte werden bei Verweigerung von Überstunden mit Geldstrafen belegt.

• Der Zugang zu den Toilettenräumen ist auf Pausenzeiten beschränkt.

• Die Einbehaltung von Dokumenten, Geldbeträgen oder sonstiger Sicherheiten ist Bedingung der Einstellung. Lohn, 

Ausweispapiere, Pässe, Reisedokumente oder sonstiges persönliches Eigentum der Beschäftigten wird einbehalten.

ZWANG UND BEL ÄSTIGUNG

Alle Richtlinien bezüglich der Gestattung oder der Ausübung von körperlichen Strafen, sexuellen Belästigungen, 

Kündigungsdrohungen, die Verhängung von Sanktionen oder Repressalien als Disziplinarmaßnahme, zudringliche oder 

einschüchternde Sicherheitspraktiken, wie etwa in den folgenden Fällen: 

• Beschäftigte, die von den Prüfern für Interviews ausgewählt worden sind, werden durch das Management eingeschüchtert.

• Beschäftigte, die mit Arbeitsregelungen nicht einverstanden ist, erhalten keine Überstunden.

• Beschäftigte werden von Vorgesetzten verbal und/oder körperlich misshandelt.

NICHTDISKRIMINIERUNG

Diskriminierende Einstellungs- und Beschäftigungsrichtlinien oder -praktiken (z. B. in Bezug auf Lohn, Sozialleistungen, 

Beförderung, Disziplinarverfahren, Kündigung oder Pensionierung) aufgrund von Rasse, Religion, Alter, Nationalität, sozialer 

oder ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, Geschlecht, politischer Auffassung, Behinderung, Schwangerschaft oder 

Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, etwa in den folgenden Fällen:

• Bewerber werden im Rahmen des Einstellungsverfahrens einem HIV-Test unterzogen.

• Wanderarbeiter erhalten für die gleiche Arbeit einen niedrigeren Lohn als örtliche Beschäftigte.

• Der Betrieb stellt nur Frauen im Alter zwischen 18 und 25 ein. 
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VERLETZUNG DER VEREINIGUNGSFREIHEIT

Richtlinien oder Praktiken, die verhindern, dass Beschäftigte ihr gesetzliches Recht, sich auf rechtmäßige und friedliche Weise 

in Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen zusammenzuschließen, zu organisieren und Tarifverhandlungen zu 

führen, wahrnehmen; Vergeltungsmaßnahmen im Falle der Ausübung dieser Rechte, wie etwa in den folgenden Fällen:

• Beschäftigte wurden für die Teilnahme an Gewerkschaftsaktivitäten bestraft.

• Beschäftigte wurden für die rechtmäßige Teilnahme an einem Streik entlassen.

GE SUNDHEIT UND S ICHERHEIT

Bedingungen im Betrieb und/oder in Unterkünften, die unmittelbar zum Tod oder zu schweren Verletzungen von 

Beschäftigten oder der Öffentlichkeit führen können, einschließlich insbesondere der folgenden Beispiele:

• Verschlossene oder nicht zugängliche Notausgänge. 

• Die Anzahl der Notausgänge ist angesichts der örtlichen Gesetzesanforderungen oder der Anforderungen von Disney 

unzureichend, je nachdem, welche strenger ist.

• Die Notfall-Evakuierung wird nicht regelmäßig geprobt angesichts der örtlichen Gesetzesanforderungen oder der 

Anforderungen von Disney unzureichend, je nachdem, was strenger ist.

UNTERVERGABE

Betriebe oder sonstige Quellen werden für die Fertigung von Produkten der Marke Disney genutzt, ohne dass dies von Disney 

genehmigt ist. 

ÜBERWACHUNG UND E INHALTUNG

Beschäftigte werden angehalten, Prüfern gegenüber unrichtige Aussagen zu machen; im Betrieb fallen Diskrepanzen 

zwischen der Zahl der tatsächlich anwesenden Beschäftigten und der Zahl der den Prüfern gemeldeten Mitarbeiter auf; die 

erforderlichen Unterlagen werden nicht vollständig und korrekt bereitgestellt; dem Prüfer wird der Zugang zu erforderlichen 

Unterlagen oder zu Beschäftigten für private Interviews verwehrt, oder eine Gesundheits- und Sicherheitsinspektion des 

gesamten Betriebs wird verweigert, einschließlich insbesondere der folgenden Fälle: 

• Beschäftigte, die im Rahmen von privaten Interviews befragt werden, wurden offensichtlich vom Management 

angewiesen, die Fragen der Prüfer mit im Voraus festgelegten Aussagen zu beantworten.

• Löhne und Arbeitszeiten können aufgrund von Diskrepanzen zwischen den vom Management zur Verfügung gestellten 

Dokumenten und den von Mitarbeitern im Rahmen von privaten Interviews gelieferten Informationen nicht verifiziert werden.

• Prüfer haben versucht, einen Audit durchzuführen, und wurden am Zugang zu erforderlichen Dokumenten gehindert.

A4  BEISPIELE FÜR VERSTÖSSE GEGEN DEN MINDESTSTANDARD (MCS)
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M O N I T O R I N G - O R G A N I S AT I O N E N  F Ü R 
S O Z I A L S TA N D A R D S
Disney akzeptiert ILS-Audits, die in Übereinstimmung mit den Standards bestimmter Multi-Stakeholder- oder Brancheninitiativen durchgeführt werden. 

Disney ermutigt Lizenznehmer und Lieferanten, alle verfügbaren bereits bestehenden Audits vorzulegen, die den Anforderungen eines qualifizierten 

ILS-Audits entsprechen. Die folgende Liste enthält eine repräsentative Auswahl von Monitoring-Organisationen für Sozialstandards, von denen Disney 

qualifizierte ILS-Audits akzeptiert. Diese Unternehmen führen auch ILS-Audits in Übereinstimmung mit den Anforderungen von Disney durch.

Sie können sich an diese Organisationen wenden, um ILS-Audits durchzuführen. Keine Monitoring-Organisation für Sozialstandards kann Ihnen 

versichern, dass ein Betrieb für die Produktion von Produkten der Marke Disney zugelassen wird. Die Liste der von Disney akzeptierten Auditprogramme 

kann sich ändern. Bevor Sie ein Audit planen, erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Disney ILS-Beauftragten, ob ein bestimmtes Programm von Disney 

akzeptiert wird und welche Monitoring-Organisationen für Sozialstandards Disney derzeit zur Durchführung von ILS-Audits akzeptiert.

Die Liste der Monitoring-Organisationen für Sozialstandards kann jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. 

Bitte informieren Sie sich unter www.DisneyLaborStandards.com über die aktuellste Liste und Kontaktinformationen

A5  MONITORING ORGANISATIONEN FÜR SOZIALSTANDARDS

Für weitere Informationen über das Unternehmen  WEBSITE

Für Anfragen     KONTAK T 

Für weitere Informationen über das Unternehmen  WEBSITE

Für Anfragen     KONTAK T 

Für weitere Informationen über das Unternehmen  WEBSITE

Für Anfragen     KONTAK T 

BURE AU VERITAS CONSUMER PRODUC TS SERVICE S (BVCPS)

ARCHE ADVISORS , INC .

ELE VATE HONG KONG HOLDINGS LIMITED

Für weitere Informationen über das Unternehmen  WEBSITE

Für Anfragen     KONTAK T 

INS ITE COMPLIANCE LLC
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A5  MONITORING ORGANISATIONEN FÜR SOZIALSTANDARDS

Für weitere Informationen über das Unternehmen  WEBSITE

Für Anfragen     KONTAK T 

Für weitere Informationen über das Unternehmen  WEBSITE

Für Anfragen     KONTAK T 

SOCIAL COMPLIANCE SERVICE ASIA LTD.

UL VERIFICATION SERVICE S INC .  (UL CONSUMER AND RETAIL SERVICE S)

Liste vorbehaltlich Änderungen

Für weitere Informationen über das Unternehmen WEBSITE

Für Anfragen     KONTAK T 

Für weitere Informationen über das Unternehmen  WEBSITE

Für Anfragen     KONTAK T 

QIMA (ASIA INSPEC TION)

INTERTEK
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ANHANG 6

R E F E R E N Z L I S T E  D E R  B E R AT E R 
F Ü R   S O Z I A L S TA N D A R D S
Um die Managementsysteme zu stärken, die Arbeitspraktiken zu verändern und die Arbeitsbedingungen zu verbessern, 

können Lizenznehmer, Lieferanten und Betriebe die Dienste von Beratungsfirmen und anderen Stellen in Anspruch nehmen, 

um die Ursachen für Probleme in der Einhaltung des Kodex zu ermitteln, nachhaltige Lösungen vorzuschlagen und/oder bei 

der Umsetzung von Änderungsmaßnahmen zu helfen. Die Dienstleistungen, die solche Organisationen anbieten, können 

unterschiedlichste Form haben. Hierzu zählen z. B.:

A6  REFERENZLISTE DER BERATER FÜR SOZIALSTANDARDS

Die in diesem Anhang aufgeführten Berater für Sozialstandards sind gegebenenfalls in der Lage, diese Dienstleistungen 

zu erbringen. Die Liste ist weder als vollständig noch als ausschließlich zu verstehen. Die von diesen Organisationen 

angebotenen Dienstleistungen werden von Disney nicht gefördert und Ihre Beauftragung einer dieser Organisationen oder 

eines anderen Beraters für Sozialstandards kann nicht garantieren, dass ein Betrieb die Genehmigung für die Fertigung von 

Produkten der Marke Disney erhält oder behält. Lizenznehmer, Lieferanten und Betriebe sind nicht verpflichtet, einen Berater 

für Sozialstandards zu beauftragen. Falls Sie sich hierzu entscheiden, können Sie nach eigenem Ermessen den Berater aus 

der folgenden Liste wählen, Sie können aber auch jede andere Organisation wählen. Es liegt in der Verantwortung des 

Lizenznehmers, Lieferanten oder Betriebs, einen geeigneten Arbeitsplan zu erstellen, die Bedingungen der Dienstleistung 

mit einem Berater auszuhandeln und die Kosten für die Beauftragung eines Beraters zu übernehmen.

Es ist für Lizenznehmer, Lieferanten und Betriebe ratsam, sich nach dem praktischen Leitfaden für Sozial- und 

Umweltstandards von Lizenzgebern (Good Practices for Complying with Licensors’ Social and Environmental Requirements: 

A Practical Guide for Licensees) zu richten, der von Business for Social Responsibility („BSR“) und der International Licensing 

Industry Merchandiser’s Association („LIMA“) herausgegeben wurde, und den Disney zum Teil unterstützt. Dieser Leitfaden 

zeigt grundlegende Anforderungen auf, die Lizenznehmer und Lieferanten gegenüber dem Lizenzgeber erfüllen müssen. 

• Ursachenanalyse

• Vertiefende Systemanalyse

• Schulungsprogramme

1 .  THE CAHN GROUP

Kontaktperson:   Doug Cahn, Principal (info@thecahngroup.com)

Website:   www.thecahngroup.com

Firmensitz:  Nordamerika, mit einem weltweiten Partnernetzwerk

2 .  ELE VATE 

Kontaktperson:   Mark Jones, VP, Marketing & Business Development (mjones@elevatelimited.com)

Kontaktperson für China:  John Yeh, Business Development Associate, China (jyeh@elevatelimited.com)

Website:   www.elevatelimited.com

Firmensitz:   Hong Kong mit Kundenservicebüros in San Francisco, New York, London, Shenzhen, 

Schanghai, Guangzhou, Hangzhou, Vietnam, Bangladesch und Indien 
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3 .  IMPAC T T L IMITED 

Kontaktperson:  Rosey Hurst, Gründer und Direktor (info@impacttlimited.com)

Website:    www.impacttlimited.com

Firmensitz:  London mit Büros in Guangzhou und Bangladesch

4 . SOCIAL ACCOUNTABILIT Y INTERNATIONAL

Kontaktperson:  Christie Daly, Senior Manager, Corporate Programs (cdaly@sa-intl.org)

Website:    www.sa-intl.org

Firmensitz:   New York, mit Büros oder Außenstellen in Amsterdam, Bangalore, Boston, Dubai, Genf, 

Istanbul, Sao Paulo, Shenzhen, Quezon City, Philippinen und San Jose, Costa Rica

5 .  VERITÉ

Kontaktperson:   Robin Jaffin, Director of Supplier Programs (verite@verite.org)

Website:    www.verite.org

Firmensitz:   New York, mit Büros oder Außenstellen in Amsterdam, Bangalore, Boston, Dubai, Genf, 

Istanbul, Sao Paulo, Shenzhen, Quezon City, Philippinen und San Jose, Costa Rica

A6  REFERENZLISTE DER BERATER FÜR SOZIALSTANDARDS
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PFLICHTEN VON LIZENZNEHMER/LIEFERANT UND BETRIEB

BETRIEB:

• Melden Sie sich beim Better Work-Programm an, soweit dieses verfügbar ist.

• Autorisieren Sie den Zugang Dritter für Disney online über das (Better Work STAR Portal) oder wie von Better Work 

anderweitig angegeben. (Siehe Better Work Hilfe für weitere Informationen.) 

LIZENZNEHMER /LIEFER ANT:

• Melden Sie sich beim Better Work-Programm an, soweit dieses verfügbar ist.

• Bennennen Sie Disney als Teil Ihrer Lieferkette online über das Better Work STAR Portal oder wie anderweitig von Better 
Work angegeben. 

• Bezahlen Sie für den Zugang zu den relevanten Better Work-Gutachten.

Disney erhält erst dann Zugang zu dem Better Work-Gutachten, wenn der Betrieb den Zugang Dritter für Disney genehmigt und 

die Zahlung für die Einschreibung des aktuellen Bewertungszyklus des Betriebs von Better Work erhalten und verarbeitet wurde.

Für weitere Informationen über die Länder, in denen Better Work aktiv ist, einschließlich Informationen über teilnehmende 

Betriebe, gehen Sie auf den Abschnitt Fabriken und Hersteller auf der Seite zu den einzelnen Countries der Better Work-Webseite.

A7  TEILNAHME AM BETTER WORK-PROGRAMM



49

ANHANG 8

E R L  A U B T E  B E S C H A F F U N G S L  Ä N D E R  ( P S C)
Als Lizenznehmer oder Lieferant dürfen Sie Aufträge nur an Betriebe in erlaubten Beschaffungsländern vergeben oder von dort Produkte 

beziehen. IDie aktuellste Version unserer Liste der zulässigen Beschaffungsländer ist unter diesem Link verfügbar 

A8  ERLAUBTE BESCHAFFUNGSLÄNDER (PSC)




































